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Fraktionsantrag 

 
 

D r u c k s a c h e  N r . :  1 4 / 0 1 7 8  
 
 
 

26.04.2021 

Fraktionsantrag öffentlich 

 
 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Verbandsversammlung beschließend 25.06.2021  

 
 
Betreff: Einrichtung eines verbindlichen öffentlichen Registers für 

Interessenvertreter*innen (Lobbyregister) 
 
 
Beschlussvorschlag
 
Die Verbandsversammlung beschließt die Einrichtung eines verbindlichen öffentlichen 
Registers für Interessenvertreter*innen (Lobbyregister). Im Lobbyregister sind 
Interessensvertreter*innen zu registrieren, die professionell im Sinne ihrer Arbeit 
versuchen, auf die politischen Prozesse und die Wahrnehmung der Verbandsaufgaben 
Einfluss zu nehmen, dabei sind jeweils ihre Auftraggeber*innen zu nennen. Ihre Tätigkeit 
und ihr Einfluss auf jedes einzelne Vorhaben, die Kontaktaufnahmen zur Verbandsleitung 
und zur Verbandsversammlung sowie ihre finanziellen Aufwendungen sollen anhand der 
Registereintragungen für die Öffentlichkeit nachvollziehbar sein. 
 
 
Begründung: 
 
 
Politische Interessenvertretung ist Bestandteil der Demokratie, sie muss jedoch 
transparent und für die Öffentlichkeit nachvollziehbar sein. Wir sorgen jetzt für Klarheit, 
wer welche Interessen gegenüber der Verbandsversammlung, aber auch gegenüber der 
Verbandsleitung vertritt. 
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Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Vorgangs-Nr.       
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 
Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                              

Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 

Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und 
Zinsaufwand (6 % p. a. vom 
investiven Eigenanteil) 

                              

Summe                               
Abweichungen1                               

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:      

4. Bilanz 
Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu 
zusätzlichen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 



Drucksache Nr.: 14/0178 
Seite 3 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      

 
Bearbeiter/in Fraktionsgeschäftsführer/in Fraktion/en 
Kalker, Felix Kalker, Felix Fraktion Bündnis 90/Die 

Grünen 
Akt.zeichen   
  

 
Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen 
gez. Dr. Birgit Beisheim und Patrick Voss 

 
 


